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*Anhang zum Vorsorgereglement vom 01.01.2022 / Fassung Januar 2022

Nest Sammelstiftung Molkenstrasse 21 8004 Zürich  T 044 444 57 57  F 044 444 57 99 www.nest-info.ch

Vorsorgeplan*

Gültig ab: 01.01.2022

1. Versicherungspflicht

Eintrittsschwelle: 21'510.00

2. Versicherter Jahreslohn

1
Maximal berücksichtigter AHV-Jahreslohn: 860'400.00
Koordinationsabzug: 25'095.00
Berücksichtigung Teilzeitgrad: Nein
Minimal versicherter Jahreslohn: 3'585.00
Maximal versicherter Jahreslohn: 835'305.00

3. Sparprozess

Alter Altersgutschrift in %
vom versicherten

Jahreslohn 1
18 - 24 0.00%
25 - 34 8.00%
35 - 44 11.00%
45 - 54 16.00%
55 - 64/65 19.00%

4. Lohnabzug Arbeitnehmende
50.00% der Sparbeiträge
50.00% der Risikoprämien
50.00% der Verwaltungskosten

5. Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen
Die maximale Einkaufssumme entspricht der Differenz zwischen dem vorhandenen Altersguthaben und dem
maximal erreichbaren Altersguthaben. Letzteres entspricht dem Guthaben, das die versicherte Person erreicht
hätte, wenn sie seit dem Beginn des Sparprozesses im gegenwärtigen Vorsorgeplan auf der heutigen Lohnba­
sis versichert gewesen wäre. Die zu Grunde gelegte Verzinsung beträgt 2.00%.



Allenfalls höherer Umwandlungssatz gemäss Nest-Übergangsregelung bis 2024
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6. Leistungen
Im Alter
Ordentliches Rücktrittsalter: Frauen: 64 Jahre; Männer: 65 Jahre
Altersrente: 5.5% des budgetierten Altersguthabens (mit Zins)
Pensionierten-Kinderrente: in der Höhe der minimalen BVG-Waisenrente

Bei Invalidität
Invalidenrente: 40% vom versicherten Jahreslohn 1
Invaliden-Kinderrente: 8% vom versicherten Jahreslohn 1
Wartefrist für die Invalidenrente: 720 Tage
Wartefrist für die Beitragsbefreiung: 90 Tage

Im Todesfall
PartnerInnenrente bei Tod vor Pensionierung: 24% vom versicherten Jahreslohn 1
PartnerInnenrente bei Tod nach Pensionierung: 60% der Altersrente
Waisenrente/Betreuungsrente bei Tod vor
Pensionierung:

8% vom versicherten Jahreslohn 1

Waisenrente/Betreuungsrente bei Tod nach
Pensionierung:

20% der Altersrente

Rückgewähr Einkäufe im Todesfall
Im Todesfall vor der Pensionierung werden die bei Nest getätigten Einkäufe zusätzlich zu den versicherten Hin­
terlassenenleistungen an die Begünstigten ausbezahlt. Auch bei früheren Vorsorgeeinrichtungen getätigte Ein­
käufe werden zurückerstattet, sofern sie Nest von der versicherten Person vor ihrem Ableben gemeldet wur­
den.

Altersguthaben:

Eintrittsleistung zuzüglich Altersgutschriften und weitere Einlagen (z.B. Einkäufe) abzüglich vorzeitige Bezüge
(z.B. für Wohneigentumsförderung) inkl. Zinsen.

Alterskapital ohne Zins (projiziert):

Altersguthaben am Stichdatum zuzüglich der Altersgutschriften bis zur Pensionierung ohne Zins (für die Risiko­
leistungen).

Alterskapital mit Zins (projiziert):

Altersguthaben am Stichdatum zuzüglich der Altersgutschriften bis zur Pensionierung mit Zins (für die Alters­
rente).




